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Erklärung der Europäischen Kommission 

 

Die Kommission stellt fest, dass im Titel von Artikel 5 auf die "Beteiligung der Union am Überein-

kommen" verwiesen wird, wohingegen in Absatz 1 allgemeiner von der "Beteiligung am Überein-

kommen" die Rede ist, das "in die gemeinsame Verantwortung der Kommission und der Mitglied-

staaten" fällt. Wie erinnerlich nimmt die Kommission nach Artikel 17 Absatz 1 EUV außer in den 

nicht unter die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fallenden Bereichen die Vertretung der 

Union wahr. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass mit "gemeinsame Verantwortung der 

Kommission und der Mitgliedstaaten" in Artikel 5 Absatz 1 nicht die Vertretung der Union gemeint 

ist, wie aus dem Titel vielleicht geschlossen werden könnte. Vielmehr muss bei der Auslegung von 

Artikel 5 Absatz 1 die in den Verträgen festgelegte Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der 

Union und den Mitgliedstaaten beachtet werden.  
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Erklärung Irlands 
 
 
Nach Ansicht Irlands ist es nicht gelungen, mit den Ausfuhrausnahmebestimmungen in Artikel 14 

Absatz 7 die Belange des Umwelt- und Gesundheitsschutzes auf der einen und der Wettbewerbs-

fähigkeit und des Handels auf der anderen Seite in ausgewogener Weise zu berücksichtigen. Dies 

war ein wichtiges Anliegen, das – wie mehrere Parteien bei früheren Konsultationen hervorgehoben 

haben – in den Verhandlungen über die Neufassung der Verordnung beachtet werden müsse. Irland 

befürchtet, dass die Bestimmungen, wie sie nun zur Annahme vorliegen, EU-Erzeuger weiterhin 

wirksam davon abhalten werden, bestimmte in Anhang I Teil 2 genannte Chemikalien in Drittländer 

auszuführen, während die Verwendung derselben Chemikalien für denselben Zweck in der EU 

weiterhin erlaubt ist. Diese Beschränkung dürfte dazu führen, dass die Versorgung der Drittländer 

mit den betreffenden Chemikalien stattdessen von nicht in der EU ansässigen Erzeugern über-

nommen wird, mit negativen Folgen für die EU-Erzeuger und möglicherweise die Beschäftigung, 

und dies gerade in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der EU äußerst 

schwierig sind. 

 

Irland bedauert, dass für die endgültige Fassung keine andere, ausgewogenere Lösung gewählt 

wurde, mit der am umweltpolitischen Anspruch der Verordnung festgehalten wird, ohne die Ziele 

des Rotterdamer Übereinkommens in Frage zu stellen.  
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